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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Stmk 1995 §25 Abs1 Z2;

BauG Stmk 1995 §32;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Eigene Bestimmungen zur Parteistellung des Grundeigentümers, der die Erteilung der Abbruchbewilligung selbst nicht

beantragt hat, enthält § 32 Stmk. BauG nicht. Aus der Systematik des Gesetzes (Erfordernis der Zustimmung des

Grundeigentümers zu einem Abbruchantrag; der Grundeigentümer ist als Beteiligter in § 25 Abs. 1 Z 2 Stmk. BauG

genannt) ergibt sich, dass auch ein solcher Grundeigentümer Partei des baubehördlichen

Abbruchbewilligungsverfahrens ist (jedenfalls, soweit es um das Erfordernis seiner Zustimmung zu Vorhaben geht)

und daher (nicht nur dem Antragsteller sondern auch) ihm der Bewilligungsbescheid zuzustellen ist (widrigenfalls der

Bescheid nach dem zuvor Gesagten nicht in Rechtskraft erwachsen kann).Eigene Bestimmungen zur Parteistellung des

Grundeigentümers, der die Erteilung der Abbruchbewilligung selbst nicht beantragt hat, enthält Paragraph 32, Stmk.

BauG nicht. Aus der Systematik des Gesetzes (Erfordernis der Zustimmung des Grundeigentümers zu einem

Abbruchantrag; der Grundeigentümer ist als Beteiligter in Paragraph 25, Absatz eins, Zi@er 2, Stmk. BauG genannt)

ergibt sich, dass auch ein solcher Grundeigentümer Partei des baubehördlichen Abbruchbewilligungsverfahrens ist

(jedenfalls, soweit es um das Erfordernis seiner Zustimmung zu Vorhaben geht) und daher (nicht nur dem

Antragsteller sondern auch) ihm der Bewilligungsbescheid zuzustellen ist (widrigenfalls der Bescheid nach dem zuvor

Gesagten nicht in Rechtskraft erwachsen kann).
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